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DER BUNDESMINISTER 

FOR UMWELT, JUGEND UND FAMILIE 

Zl. 70 0502/149-Pr.2/83 

u - ~513 der Beilagen zu den Stenographischen Protoköllen 

des Nationalrates XVU. Gesetzgebunisperiode 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 \-1 i e n 

23. Juni 1988 

2032 lAB 

1988 -06- 23 
zu ~5'-./J_ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Klara Motter und Ge­

nossen vom 26. Apr 11 1988, Nr. 2052/ J, betreffend Gewalt in' Familien beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Die Eindämmung von Gewalt in der Familie in ihren verschiedenen Aus­

prägungen stellt eines der wichtigsten Anliegen unserer Gesellschaft dar. 

"Gewalt erzeugt Gewalt", es gilt daher den Kreislauf zu durchbrechen. 

Einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die familiäre Gewalt stellte die be­

reits 1934 stattgefundene ßnquete "Gegen die Gewalt am Kind" dar, die einem 

breiten Forum von in der Jugendwohlfahrt, Justiz und Exekutive, in der 

Famllien- und· Partnerberatung Tätigen sowie \-1issenschaftern ynd Heinungs­

trägern in Politik und Verwaltung Gelegenheit gab; nach Lösungsmöglich- . 

keiten zu suchen. Z~veHel1os war auch ein verstärktes Problembewußtsein in 

der Bev6lkerung zu Fragender familiär~n Gewalt in der Folg~ feststellba~. 

Zu 2.: 

Noch immer ist die 1984 im Auftrag des "FamilienministeriullIs" von IFES 

durchgeführte Meinungsumfrage "Züchtigung als Erziehungsmittel", wonach 

60 % der befragten Eltern nichts dabei finden, ihre Kinder zu schlagen, 

wenn sie "schlimm" tvaren, richtungstveisend. 

Ich darf in diesem Zusammenhang in Erinnerung bringen, daß daher eine 

meiner ersten familienpali tischen Forderungen als Minister die Verankerung 

eines Züchtigungsverbotes imABGB war. 
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Ich !:>etone. Jaß der Verankerung eewaltloser 8rziuhung auf gesetzlicher 

Sbcnc prioritäre Bedeutung im Kampf gegen familiäre Gewalt zukommt, weil 

zunächst dem erhöhten Schutzbedürfnis von Kindern Rechnung zu tragen ist. 

Zu 3.: 

Um den Kreislauf zu unterbrechen, daß 8lternj die selbst als Kinder ge­

schlagen wurden, an ihren eigenen Kindern Gewalt ausüben, wurden von meinem 

Ressort "Elternbriefe'~ zur Förderung der gewaltlosen I;:rziehung entwickelt. 

Diese "Elternbriefe" bieten in vier elnzelnen Happen für Eltern mit' Kindern 

bis zu 2 Jahren, von 2 bis 6 Jahren, von 6 bis 10 Jahren anhand von Fall­

beispielen, die l!Iit einem wissenschaftlichen Fachkommentar vonExpefte~ aus 

der Klnder- und Jugendpsychologie .. ,ersehen sind, gewalt freie Lösungen für 

Konfliktsituationen an. 

Weiters wurde das Netz der Soforthilfe ausgebaut. Mit Hilfe von Förderungs­

mitteln des Bundesministeriums \rurd~ die "Ak.tion ~otruf Wiener Kinder-

.telefon" auf ganz Österreich ausgedehnt. Ziel dieser Aktion ist es, in 

erster Linie, Kindesmißhandlung durch rechtzeitige Betreuung und Hilfe­

stellung für .alle Betroffenen - nicLt nur für Kinder und Jugendliche, 

sondern auch für Eltern - zu verhind" rn. \'10 eine telefonische Beratung 

nicht ausreicht, ,"ird der Kontakt zur nächstgelegenen FamilIenberatungs­

stelle vermittelt. 

Darüberhinaus konnte der "Verein für g(>waltlose' Erziehung -. 
Usterreichischer Klnderschutzbund" mit finanzieller Unterstützung des 

Ressorts ein Beratungszentrum für ge~-1al ':.lose Erziehung in Uien einrichten. 
. , -. 

Der Verein führt täglich Beratungen in i<.':"isensltuationen durch und veran­

staltet Diskussionen, ErfahrungsaustaUS(:l und pädagogische Informationen 

für Nüt ter. und Väter. 

Als nächster Schritt wurde eine UntersucLung über den "Sexuellen Mißbrauch 

von Kindern in österreich" in Auftrag gegeben. Der sexuelle Hißbrauch von 

Kindern stellt eine besonders grausame S~ielart der Gewalt gegen Kinder 

dar, der in mehr Familien vorkommt, als nan annehmen würde, über den aber 

geschwiegen wird, denn die Täter sind im engsten Familienkreis zu suchen, 

also Personen, die das Kind sogar liebt.odei zu denen es Zutrauen hat. Die 

Ergebnisse der Studie "Sexueller f-lilJbrauch von Kindern in Österreich" dient 

allen jenen, die in ihrer Berufsarbe.'.t mit dem Problem von Kindern, die 

sexuell mißbraucht werden, ~onfrontjcrt werden, als ~ertvoller Arbeitsbe­

helf • 
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In seiner Beratungs- und Aufklärungstätigkeit hat das ßundesministerlum für 

Uimolelt, Jugend und Familie im Herbst 1987 einen Sprechtag in einer grouen 

Wiener Tageszeitung abgehalten, Jer nicht nur ein großes Echo ausgeU5st, 

sondern auch sehr positiv von der Bevölkerung angenommen worden ist. In 

einem Fall waren die Verdachtsgründe so konkret, daß es zur Einleitung 

eines gerichtlichen Strafverfahrens gekommen ist.Heiters wurde durch Vor­

träge und Rundfunksendungen versucht, große Bevölkerungskreise für diese 

Problematik zu sensibilisieren. Schließlich ist eine Abteilung des Bundes­

ministeriums für Umwelt, Jugend und Familie auch im Arbeitskruis "Psycho­

hygiene im ländlichen Raum" vertreten. Aufgabe dieses Arbeitskreises 1st 

es, Lösungskonzepte für die den einschlägigen Gewaltdelikten oft zugrunde 

liegenden persönlichen Schwierigkeiten, wie etwa Alkoholismus, psycho­

somatische Erkrankungen, psychiscI:te·Störungen u.a., zu erarbeiten. 

Darüberhinaus beteiligt sich das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 

Familie .an der finanziellen Förderung der ßeratungsvereine, Frauenhäuser 

und Notrufe für vergewaltigte und gefährdete Frauen und Kinder in 

Inns bruck, Gr az, Li nz und IHen. 

Auf rechtlicher Ebene ist die Neuordnung des Jugendwohlfahrtsrechtes ein 

gesetzgeberisches Anliegen der Bundesregierung in der laufenden Gesetzge­

bungsperiode. Diese Neuordnung umfaßt sowohl den öffentlich rechtlichen 

Tell als auch den zivilrecht lichen Teil der Jugendwohlfahrt • Dazu haben so­

wohl das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie als auch das 

Bundesministerium für Justiz Regierungsvorlagen vorbereitet. 

Oie von meinem Hinisterium dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behand­

lung zugeleitete Regierungsvorlage eines Jugend~ohlfahttsgesetzes 1Y88, 

RV 171 BlgNR 17. GP schlägt vor, der Gewalt in der Familie mit Beziehung 

auf minderjährige Kinder wirksam dadurch zu begegiwn. daß die Höglichkeit 

des Eingreifens des Jugendwohlfahrtsträgers mit einem auf die Intensität 

des Eingriffs ahJestirnmten Instrumentarium gesichert wird. In diesem Zu­

sammenhang sei auf die Regelung des § 2 Abs. 3, des ~ 102 Abs.l Z 1 und des 

§ 27 Z 2 JtolG 19t18 aufmerksam gemacht. 

Sotoleit mir bekannt ist, bestehen auch Bestrebungen in das vom Bundesmini­

sterium für Justiz vorbereitete zivilrechtliehe ßegleitgesetz - es handelt 

sich um die RV 172 BlgNR 17. GP (Bundesgesetz über zivilrechtliehe Be­

stimmungen zur Förderung der JugendvlOhlfahrt)' - eine ähnliche Bestimmung 

einzubauen, wie dies auch der Initiativantrag der AbgzNR Dr. Rieder und 

Genossen, ;~. 42/A, vorschlägt-
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Zu 4.: 

Nach dem Inkr-afttrcten des Jugendwohlfahrtsgesetzes 19i3ti, i{V 171 ßlg~~R L7. 

GP. soll besonderes AU,senmerk auf die bundesweite Vollziehung des Prinzips 

der be· ... aH losen ErzidlUng gelegt werden. Oie (zur Frage 3) angeführten Be­

ratungs- und Aufklärungstätigkeiten sollen fortgeführt und - wenn möglich -

ausgeweitet ~.,erden. 

So ist die Verteilung der 1. ~lappe "Elternbr:iefe" an alle Frauen, die in 

i<rankenanstalten entbinden, vorgesehen. \.Jeiters ist beabsichtigt, alle 

4 Happen der "Elternbriefe" an allen Familien- und Partner-,sowie Er­

ziehungsberatungsstellen, Elternvereine, Kindergärten und -krippen, Schul­

psychologen und Schulärzte, Jugendämter und Familienrichter auszusenden. 

Zur Uberprüfung ~ wieweit das Beratungsangebot der "Elternbriefe " die Be­

dürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe erfüllt und in welchem Ausmaß die 

"Elternbriefe" als Entscheidungshilfe bei kritischen Erziehungssituationen 

herangezogen werden, wird die Durchführung einer Stichprobenerhebung bei 

Eltern in Erwägung gezogen. 

Die Studie "Sexueller Hißbrauch von Kindern in österreich" wurde bisher in 

einer begrenzten Auflage in Fachkreisen auf Einzelanforderungen verteilt. 

Nunmehr steht die Aussendung an alle Familien- und Partnerberatungsstellen, 

Jugendämter, Sozialakade:nien und ~l.nschl1:igig befaßten Stellen in den Be­

reichen Justiz und Rechtssprechung bevor, verbunden Init einer Fragebogen­

aktion als Grundlage möglicher Präventiv- und ßetreuungsmaßnahmen. In 

diesem Zusannnenhang wird auch die Einrichtung einer interministeriellen Ar-. 
beitsgruppe (ßH für Justiz, BN für Inneres, Sektion Volksgesundheitim BKA, 

ßH für Unterricht, Kunst und Sport unter ßelziehung von Wissenschafte.rn, 

Praktikern und Vertretern der Hediell) in Erwägung gezogen. 

Abschließend wird bmerkt, daß ein Zusammenhang zwischen der im Familienbe­

reich begangenen Gewaltverbrechen und Gewaltdarstellungenin den Medien, 

zwar nicht nachweisbar ist, jedoch der Konsum von Horrovideos-, sexistisch -

sadistischer Pornofilme, keinesfalls ein Familienklima begünstigt, in dem 

Respekt voro deill anderen vorherrscht und die Grundeinsteilung zur gewalt-. 

freien Lösung von Partnerkonflikten gegeben ist. Auch die freiwillige 

Selbstbeschränkung des Gewerbes, ßrutal- und Kriegsspielzeug nicht anzu­

bieten, hat nicht jene Hirkung erreicht, die man davon erwartet hat. Ich 
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setze mich daher dafür ein, eine gesetzliche Regelung im Rahmen der 

Gewerbeordnung zu schaffen, um eine Vertriebsbeschränku~g für Waren, die 

schädlichen Einflu03 auf die seelische, geistige, sittliche oder soziale 

Entwicklung von Hinderjährigen ausüben, zu erwirken. 

(Dr. Flemming) 
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